
 

 

Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderate s der 
Ortsgemeinde Winningen 

 
 
  

Öffentliche Sitzung:  15.03.2023  
  

Beginn der Sitzung:  19:30 Uhr  
  

Ende der Sitzung:  20:35 Uhr  

  

Sitzungsort:  Weinhaus Hoffnung, 
56333 Winningen  

 
Anwesenheitsliste: 
 
Vorsitzender 
Weyh, Rüdiger 
 
Beigeordnete (nicht stimmberechtigt) 
Blum, Sabrina (Zweite Beigeordnete) 
Hautt, Rosi (Dritte Beigeordnete) 
 
Mitglieder (stimmberechtigt) 
Alt, Stefan1q 
Brost, Michael 
Christopher Knebel 
Saas, Ida 
Scherf, Julia 
Kröber, Achim 
Krause, Sabine 
Schu-Knapp, Hans-Joachim 
Traus, Manfred 
Huster, Bernd 
Seyda, Sonja  
Krumbhorn, Mario 
 
Schriftführer 
Puth, Karl-Heinz 
 
 
Nicht anwesend: 
 
Mitglieder (stimmberechtigt) 
Reick, Walter 
Kornes, Mathias 
Weyh, Peter 
Richter, Michael 
 





 

 

1.   Mitteilungen der Verwaltung 
 
- Am 11.03.2023 fand eine Revierbegehung mit dem Jagdpächter statt. 
 
- Mit der Erneuerung der Duschen in der August-Horch-Halle wurde die Fa. Sauerborn aus 
Winningen beauftragt. Der Preis beträgt ca. 16.000,- €. 
 
- Am 07.03.2023 fand im Museum eine Ortsbegehung statt. Externe Teilnehmer waren der 
Brandschutzbeauftragte sowie eine Vertreterin des Architekturbüros Ternes.  
 
- Am 23.03.2023 findet ein weiteres Gespräch mit Vertretern von Viking und Köln-Düsseldorfer 
statt. Thema ist die Neuordnung der Steganlagen. 
 
 

 2.   Kommunale Klima-Offensive:  
Beratung und Beschlussfassung über den Beitritt 
zum „Kommunalen Klimapakt“ sowie die 
Inanspruchnahme der Fördermittel des 
„Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz 
und Innovation“ 

 Win/2023/005 
 

Beschluss:  

 
Der Ortsgemeinderat Winningen beschließt: 
 
a) den Beitritt zum „Kommunalen Klimapakt“ und die beabsichtigte Maßnahme ist: 
 - Prüfung bei allen gemeindlichen Gebäuden auf energetische Sanierung 
 
b) die Vertagung zur Antragstellung KIPKI 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
a) Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0 
 
b) Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0 
 

Begründung:  

 
Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat sich als Ziel gesetzt, die Kommunen mit einem 
Kommunalen Klimapakt (KKP) noch stärker und ressortübergreifend zu unterstützen. Die 
Kommunen erhalten Beratung und Begleitung bei der Planung, Hilfe bei der Antragsstellung für 
Fördermittel und Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen, wenn sie dem KKP beitreten. Durch 
den Beitritt zum KKP bekennen sich die Gemeinden zu den Klimaschutzzielen der 
Landesregierung und forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und Anpassung an 
Klimawandelfolgen. Neben dem KKP hat die Landesregierung ein Förderprogramm („Kommunales 
Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ (KIPKI) initiiert. Insgesamt stehen 250 Millionen 



 

 

Euro für die Kommunen zur Verfügung. Die Kommunen soll dadurch unterstützt werden, eigene 
Maßnahmen zum Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen umzusetzen.  
 
Zu a) Kommunaler Klimapakt 
 
Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung erhalten die teilnehmenden Kommunen umfassende und 
maßgeschneiderte Beratung hinsichtlich Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die 
Klimawandelfolgen.  
 
Der Betritt ist für alle Kommunen auf freiwilliger Basis möglich und ist ab dem 01. März 2023 
möglich. Der Beitritt von Ortsgemeinden muss über die Verbandsgemeindeverwaltung gebündelt 
erfolgen. Ein Beitritt ist durch die Abgabe einer Beitrittserklärung und eines Ratsbeschlusses 
möglich.  
 
Der Beitritt zum KKP ist kostenfrei. Die Kommunen müssen mit der Beitrittserklärung Maßnahmen 
aus dem Bereich Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen angeben, die nach dem 
Beitritt umgesetzt werden sollen.  
 
Die Beratung übernimmt die Energieagentur RLP und das Kompetenzzentrum für 
Klimawandelfolgen RLP. Nach dem Beitritt wird im ersten Schritt eine Bestandsaufnahme in Form 
einer Initialberatung/ Erstberatung durchgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die 
teilnehmenden KKP-Kommunen im weiteren Verlauf eine bedarfsorientierte und intensive 
Beratung erhalten.  
 
Die Beitrittserklärung ist beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität RLP 
einzureichen. Der Beitritt zum Klimapakt ist nicht verpflichtend für das Förderprogramm KIPKI.  
 
Die nachfolgenden Maßnahmen wurden verwaltungsseitig aus der Orientierungshilfe für das KKP 
vorausgesucht.  
 
Klimaschutz Anpassung an Klimawandelfolgen 

Zielgruppengerechte Angebote für 
Einwohnerinnen & Einwohner… 

Berücksichtigung der Anpassung an 
Klimawandelfolgen bei allen relevanten 
kommunalen Planungsprozessen, Strategien, 
Strukturen & Zielen 

Etablierung von Arbeitsgruppen im 
Themenbereich Klimaschutz (z.B. 
Energie, Wärmeversorgung, PV…) 

Umsetzung eines Projektes zur Anpassung an 
Klimawandelfolgen 

Beschaffung von hocheffizienten 
elektrischen Geräten 

Umgestaltung eines öffentlichen Gebäudes/ 
Platzes (Modellhafte klimagerechte Umgestaltung) 

Klimafreundliches 
Veranstaltungsmanagement 

 

Schaffung oder Unterstützung eines 
öffentlichen Carsharing-Angebotes 

 

geringinvestive Maßnahmen zur 
Reduzierung der Heizlasten 

 

Energetische Grundsanierung 
kommunaler Liegenschaften 

 

Künftige entsprechende Festsetzungen in 
den B-Plänen 

 

 
Die ausgewählten Maßnahmen wurden auf Grundlage von Umsetzbarkeit und Zusammenwirken 
mit bereits laufenden Projekten/ Maßnahmen vorausgewählt. Weitere Maßnahmen sind der Anlage 
1 (Orientierungshilfe KKP) zu entnehmen. 



 

 

 
Zu b) Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) 
 
Die Fördermittel über das KIPKI werden wie folgt aufgeteilt: 

- 180 Millionen Euro: Einwohnerbezogene Pauschalförderung an Verbandsgemeinden, 
Städte und Landkreise (Ortsgemeinden und Stadt sind nicht antragsberechtigt)  

- 60 Millionen Euro: werden im Rahmen des KIPKI-Wettbewerbes für 
Klimaschutzmaßnahmen für Kommunen und privaten Unternehmen zur Verfügung gestellt. 
Die Ortsgemeinden sind ebenfalls mit kreativen Ideen antragsberechtigt. 

- 10 Millionen Euro: Administrierungskosten und Beratungskosten 
 
Die Pauschalförderung beträgt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 784.028,19 Euro (siehe 
Anlage 2 – Mittelverteilung KIPKI). Der entsprechende Landtagsbeschluss steht noch offen und 
soll im Laufe des ersten Halbjahres 2023 erfolgen. Als Antragsstart ist der 01.07.2023 vorgesehen. 
Die Kommunen können nach der Antragsstellung bis Ende Oktober 2023 entscheiden, welche 
Projekte sie umsetzen wollen und erhalten zum Projektstart die beantragten Fördersummen. Bei 
Förderantragsstellung sind die Projekte von der Positivliste (Anlage 3) anzugeben, die umgesetzt 
werden sollen und die Höhe der Kosten anzugeben. Die Maßnahmen müssen bis 31.07.2026 
umgesetzt worden sein. 
 
Die nachfolgenden Maßnahmen wurden verwaltungsseitig aus der Positivliste vorausgesucht. 
 
Klimaschutz Anpassung an Klimawandelfolgen 

Einsparung & Wiederverwendung von 
Trinkwasser (z.B. Regenwasserzisternen...) 

Entsiegelung & Gestaltung von Flächen 

Errichtung und Umbau von energieeffizienten 
Küchen im Rahmen der Ganztagesbetreuung 
& Lehrküchen 

Begrünung von Dächern & Fassaden von 
kommunalen Gebäuden 

 Herstellung von Beschattungseinrichtungen an 
Fenstern (Schulen & Kitas) 

  
Beschattungseinrichtungen auf Außengeländen 
(Schulen & Kitas) 

  
Entsiegelung & naturnahe Gestaltung von 
Schulhöfen & Außengeländen (Schulen & Kitas) 

  
Begrünung von Sport- & Freizeitanlagen 
(Schulen & Kitas); Mehrgenerationen-/ 
Spielplätze, Dorfplätze… 

  
Maßnahmen zur Starkregenvorsorge (z.B. 
Schaffung von Retentionsflächen…) 

  Erwerb von Leerständen & Brachen 
 
Die Maßnahmen wurden aufgrund der nachfolgenden Kriterien geprüft und vorausgewählt: 

- Umsetzbarkeit/ Realisierbarkeit in Umsetzungszeitraum 
- Finanzierung 
- Bereits bestehende Förderprogramme (keine Maßnahmen die anderweitig förderfähig sind) 

 
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.02.2023 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

a) Den Beitritt der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel zum „Kommunalen Klimapakt“. Die 
beabsichtigten Maßnahmen sind mit der Beitrittserklärung einzureichen.  

b) Die Beauftragung der Verwaltung einen Förderantrag für das Förderprogramm 
„Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ beim Ministerium für 



 

 

Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität RLP zu stellen. Die abgestimmten Maßnahmen 
sind bei der Förderantragsstellung anzugeben. 

c) Die Fördermittel verbleiben zunächst zu 100 % bei der Verbandsgemeinde und werden zu 
50 % an die Ortsgemeinden/Stadt, entsprechend der Einwohnerzahl (siehe Tabelle in der 
Begründung), ausgeschüttet. Hierfür ist von Seiten der Ortsgemeinden/Stadt bis zum 
15.05.2023 ein entsprechender Beschluss in den gemeindlichen Gremien, über die 
durchzuführenden Maßnahmen, nebst Kostenschätzung, zufassen. 

 
Der zeitliche Ablauf, ist vorbehaltlich möglicher Änderungen von Fristen des Landes wie folgt 
geplant. 
 

- Bis 15.05.2023 Vorlage der gemeindlichen Beschlüsse 
- In der Sitzung des HuFA der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel am 12.06.2023 Vorberatung 

über die Maßnahmen 
- Abschließende Beschlussfassung über die Maßnahmen in der Sitzung des VG-Rates am 

26.06.2023 
Der auf die Ortsgemeinde Winningen ausgeschüttete Betrag beläuft sich auf 35.402,54 €. 
 
Hierfür ist bis zum 15.05.2023 ein entsprechender Beschluss in den gemeindlichen Gremien, über 
die durchzuführenden Maßnahmen, nebst Kostenschätzung, zufassen. Gelder für nicht 
angemeldete bzw. beschlossene Projekte verbleiben bei der Verbandsgemeinde.  
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
Informationen zum Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) sind 
der Anlage 1 und Anlage 2 zur Pressemitteilung „Kommunale Klima-Offensive: Landesregierung 
stellt 250 Millionen Euro für Klimaschutzmaßnahmen der Kommunen bereit“ vom 29.11.2022 –
Stand: erster Durchgang im Ministerrat, zu entnehmen.  
 
Insbesondere wird im Rat herausgestellt, dass die VG 50 % der Fördermittel an die Ortsgemeinden 
weitergibt, sodass der Ortsgemeinde Winningen entsprechend der Einwohnerzahl ein Betrag von 
bis zu 35.402,54 € zur Verfügung steht. 
 
 

 3.   Raumordnungsverfahren gem. § 15 Raumordnungs-
verfahren (ROG) i.V.m. § 17 Landesplanungsgesetz 
(LPlG) für die Einrichtung einer Freiflächenphoto-
voltaikanlage (Solarpark Dieblich) 

 Win/2023/006 
 

 

Beschluss:  
 
Es werden keine Bedenken und Anregungen zum v.g. Verfahren vorgebracht. 
 

Abstimmungsergebnis:  
 
Ja 11  Nein 0  Enthaltung 1 
 



 

 

Begründung:  

 
Der Bauausschuss hat das geplante Raumordnungsverfahren vorberaten und er gibt dem Rat die 
Empfehlung zu beschließen, dass keine Bedenken und Anregungen vorzubringen sind. 

 



 

 

 
 
 
 

 4.   Antrag B90/Die Grünen, FDP und SPD: 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B416 

 Win/2023/007 
 

Beschluss:  

 
Der Gemeinderat spricht sich dafür aus, die Geschwindigkeit auf der B 416 im Bereich der 
Ortspassage Winningen ganzjährig auf 50 K/mh zu beschränken. Die Verwaltung wird beauftragt, 
in dieser Sache einen schriftlichen Antrag an den Landesbetrieb für Mobilität zu stellen. Die 
Polizeidienststelle Brodenbach soll vorab um eine unterstützende Stellungnahme zum Antrag 
gebeten werden. 



 

 

 
Das konkrete Antragsschreiben zur Beantragung einer Geschwindigkeitsreduzierung wird unter 
den Fraktionen im Umlaufverfahren (per E-Mail) abgestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0 
 

Begründung:  

 
Da sich die Ortspassage der B 416 in Winningen in einem Bereich befindet, der verkehrsrechtlich 
außerhalb einer geschlossenen Ortschaft liegt, haben die Entscheider bei der Prüfung einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Km/h einen strengen Maßstab anzulegen. Eine solche 
Prüfung hat in der Vergangenheit dazu geführt, die Geschwindigkeit auf der B 416 im Bereich der 
Ortspassage in Winningen in den Monaten April bis Oktober eines Jahres auf 50 K/mh zu 
begrenzen.  
Eine ganzjährige Begrenzung soll jetzt insbesondere deswegen beantragt, weil die Frequentierung 
des abgetrennten Fahrstreifens und der Querungsverkehr von Fußgängern sowie Radfahrern über 
die B 416 im Bereich der Gemeinde Winningen auch in den Herbst- und Wintermonaten stetig 
zugenommen hat und wohl weiter zunehmen wird. Verantwortlich für die aktuelle und zu 
erwartende weitere Zunahme sind:  
- der neu gebaute Schiffsanleger von Viking und der Ausbau der Kapazitäten der KD (Saison März 
bis November)  
- das neue Parkraumkonzept Winningens mit zusätzlichen Parkplätzen moselseitig der B 416  
- die Einrichtung einer Fußgängerzone, die über die B 416 umfahren werden wird  
- der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (höhere Bustaktung Richtung Koblenz)  
- Wander- und Fahrradtourismus vermehrt auch in den Wintermonaten (Inselwanderweg in 
Umsetzung)  
- das Jugendfreizeitgelände (in Planung) sowie  
- eine größere Zahl von Berufstätigen, die sich mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit befinden.  
 
Eine ganzjährige Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Km/h ist aus Sicht des Gemeinderats eine 
Maßnahme, die der beschriebenen Entwicklung Rechnung trägt und die Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer erhöht.  
Eine weitergehende Geschwindigkeitsbegrenzung sehen wir darüber hinaus im Einklang mit den 
Bemühungen von Bund, Ländern und Kommunen, den Radwegeverkehr zu stärken. Auch der 
letzte Verkehrsgerichtstag hatte sich in diesem Sinne geäußert: Das Radwegenetz soll ausgebaut 
werden und durch zusätzliche Maßnahmen einer optimalen Sicherung, dies betrifft ausdrücklich 
auch bereits bestehende Radwege, zugeführt werden. 
 
 

 5.   Antrag der CDU: Erneuerung eines Kleinspielfeldes 
 Win/2023/008 
 

Beschluss:  

 
Der Gemeinderat beschließt, das bestehende Kleinspielfeld auf dem Sportplatz von einem 
Hartplatz zu einem Kunstrasenplatz umzubauen. Im Zuge des Umbaus soll die bestehende Fläche 
in Richtung des Hanges zum Dorfgemeinschaftshaus erweitert werden, um die Spielfläche zu 
vergrößern. Die Kosten hierfür belaufen sich ohne die Gewährung von Fördermitteln oder 
Sponsoring-Leistungen und ohne Eigenleistungen auf ca. 60.000,- € netto. 
 



 

 

Weiterhin beschließt die Ortsgemeinde, den Ratsbeschluss vom 09.06.2021 zum Umbau des 
bestehenden Bolzplatzes hinter dem Dorfgemeinschaftshaus zu einem Cage-Soccer-Platz zu 
verwerfen, da dieser in der geplanten Form ohne eine aufwändige und zeitintensive Änderung des 
dort geltenden Bebauungsplanes nicht umsetzbar ist. 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 11  Nein 0  Enthaltung 1 
 

Begründung:  

 
Im Jahr 2021 hat der Gemeinderat auf Antrag der CDU-Fraktion mit dem Beschluss zum Umbau 
des vorhandenen Bolzplatzes in einen Cage-Soccer-Platz die Notwendigkeit zur Schaffung eines 
modernen und witterungsunabhängigen Kleinspielfeldes erkannt und den Umsetzungswillen 
bekundet.  
Vor allem für die Kinder der Ortsgemeinde soll eine Spielfläche geschaffen werden, auf der in 
Zeiten des Trainingsbetriebes und der witterungs- oder wartungsbedingten Sperrung des Hybrid-
Rasenplatzes Fußball gespielt werden kann. Weiterhin hat der WTV signalisiert, eine solche Fläche 
auch in den Trainingsbetrieb einbinden zu wollen. Das aktuell erforderliche Ausweichen nach 
Kobern-Gondorf kann somit im Freizeitbetrieb und im Rahmen des Trainingsbetriebes reduziert 
werden.  
Der seinerzeitige Antrag aus 2021 favorisierte den Bau eines Cage-Soccer-Platzes auf dem 
Gelände des bisherigen Bolzplatzes, weil hierdurch eine zusätzliche qualitativ hochwertige 
Nutzungsmöglichkeit zur Ausübung des Fußballsports geschaffen worden wäre. Der Bolzplatz in 
der aktuellen Form bedarf einer dringenden Sanierung. Diese ist jedoch nur im Rahmen der 
bestehenden Nutzung und Form möglich. Durch die Beantwortung vom 10.11.2022 der offiziellen 
Anfrage der Ortsgemeinde durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz mit dem Ergebnis, dass die 
Planungen zum Bau eines Cage-Soccer-Platzes nicht mit dem gültigen Bebauungsplan 
„Gemeinbedarf soziale Zwecke am Krambachweg“ in Einklang zu bringen sind, wäre der Umbau 
ohne ein erneutes Baurechtsverfahren (Änderung des Bebauungsplanes) leider nicht möglich.  
Das ursprüngliche Ziel einer möglichst schnellen Umsetzung erscheint daher nicht mehr realistisch 
zu sein.  
In Absprache mit dem WTV wurde daher der hier beantragte Alternativvorschlag erarbeitet. Durch 
den Wegfall der Cage-Elemente dürfte eine Umsetzung schneller und kostengünstiger möglich 
sein. Die Antragsteller gehen auch davon aus, dass an der bestehenden Stelle ein Lärmgutachten 
entbehrlich wird, da gegenüber der heutigen Nutzung keine Änderung erfolgen wird. Der alte 
Bolzplatz soll dann wieder etwas aufgewertet werden. 
 
Bei der Kostenschätzung von 60.000,- € handelt es sich um eine nicht belastbare Kalkulation, 
daher wird im Rat angefragt, zunächst eine realistische Kostenermittlung auf der Grundlage eines 
aufgestellten Leistungsverzeichnisses zu erstellen. 
 
Der vorliegende Sachverhalt wurde im Bauausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss 
vorberaten, hierzu bittet Herr Alt, dass im Protokoll der letzten Haupt- und Finanzausschusssitzung 
der Passus „mit angespannter Haushaltslage“ herausgenommen wird. 
 



 

 

 
 
 
 

 6.   Schöffenwahl: Erstellung und Wahl einer 
Vorschlagsliste für die Wahl von Schöffinnen und 
Schöffen 

 Win/2023/009 
 
Der Vorsitzende wirbt dafür, dass sich in der Gemeinde Personen für die Vorschlagsliste der 
Schöffenwahl aufstellen lassen. Die Gemeindeverwaltung ist aufgefordert, eine Vorschlagsliste 
von mindestens neun Personen bis zum 30.06.23 zu erstellen. Bei Interesse wird gebeten, sich bei 
der Gemeindeverwaltung zu melden. 
 
 

 7.   Verschiedenes 
  
 
Folgende Themen wurden angesprochen: 
- zu Beschilderungen von Wanderwegen gibt es Hinweise, dass die Ausführungen fehlerhaft sind. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass verschiedene Personen Korrektur gelesen haben und dass die 
Gemeindeverwaltung bei gemeldeten Korrekturhinweisen diesen nachgeht. 
 
- hinsichtlich der Umsetzung von aktiven Elementen auf den neuen Wanderwegen wird mitgeteilt, 
dass Frau Ida Saas und Frau Julia Scherf ihre Unterstützung anbieten. 
 
Der Vorsitzende berichtet zur Schaffung der Wanderwege, dass für die Umsetzung des neuen 
Wanderwegekonzeptes die Fördermittel bis zum 31.07.2023 zur Verfügung stehen.  
 



 

 

- der Stand bzw. das weitere Vorgehen bei Vorliegen einer Blackout Situation wird angefragt. 
Planungen zu Notfallsituationen werden aufgestellt, an der Feuerwehr soll es einen sog. 
Leuchtpunkt geben. 
 
- die Gasheizung der „Alten Schule“ ist aufgrund der im Umfeld durchgeführten baulichen 
Veränderungen außer Betrieb gesetzt. 
 
Derzeit werden Lösungsmöglichkeiten zur Beheizung der alten Schule recherchiert. 
 
- der Zugang zum Keller des „Alten Rathauses“ ist nur über das Betreten eines 
Nachbargrundstücks möglich. 
 
In der Vergangenheit konnte der Keller über das Grundstück der VG betreten werden und nun 
wurde mit dem neuen Eigentümer abgesprochen, dass dieser der Ortsgemeinde den Zugang mit 
einer Eintragung einer Grunddienstbarkeit zusichert. 
 
- die Farbmarkierungen auf der Straße im Bereich „Heddesdorf und Kiosk“ werden nachgefragt 
und anschließend wird sich zu Veränderungen der Parkmöglichkeiten informiert. 
 
Die Farbmarkierungen kennzeichnen die Standorte der Parkautomaten, für diese Automaten 
wurden heute die Fundamente gegossen. Der jeweilige Standort und die damit veränderten 
Parkmöglichkeiten werden erläutert. 
 
 

8.   Einwohnerfragestunde 
 

- Aus der Bürgerschaft wird vorschlagen, einen Zebrastreifen im Bereich des Moselufers/B416 zu 
beantragen. 
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